
Mitteilungsblatt Dezember 2 / 2023 
Gemeinde Diegten 

 

 

Einladung  
 

zur 2. Einwohnergemeindeversammlung auf 
 

Donnerstag, 30. November 2023, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal 

 

 

Traktanden 
 

1. Protokoll 
 der 1. Einwohnergemeindeversammlung vom  

27. Juni 2023 
 

2. Budget 2024 / Steuer- und Gebührensätze 
 a) Festsetzung der Steuer- und Gebührensätze 2024 

b) Budget 2024 Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde 
c) Budget 2024 Investitionen Einwohnergemeinde 
d) Kenntnisnahme Finanzkennzahlen und Investitionsprogramm 

2024-2028 
 

3. Genehmigung des Reglements über die Feuerungskon-
trolle 
 

4. Wasserleitungsersatz Rischmattweg 
Kreditantrag in der Höhe von CHF 415’000 
 

5. Festsetzen der Anschlussgebühren Wasser und Abwasser 
für das gedeckte Parking auf Parz. 2180 
a) Antrag der Baukommission Aussensportanlagen, Kinderspiel-

platz und gedeckte Parkplätze um Erlass der Anschlussgebüh-
ren 

b) Gegenantrag des Gemeinderates um Reduktion des jeweili-
gen Ansatzes von 3% auf 1.5% 

 

6. Vernehmlassung Entwurf des Reglements über das 
nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichen Strassen 
 

7. Verabschiedung 
 

8. Diverses 
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1. Protokoll 
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Das Beschlussprotokoll wurde in der Einladung zur Gemeindeversammlung vom 
30. November 2023 (siehe Seite 2) abgedruckt sowie auch auf der Homepage 
der Gemeinde Diegten aufgeschaltet und im Schaukasten ausgehängt. Das aus-
führliche Protokoll kann nach telefonischer Voranmeldung am Schalter der Ge-
meindeverwaltung eingesehen werden. Es wird aus Datenschutzgründen nicht 
mehr auf der Homepage publiziert. 
 
Der Gemeinderat beantragt, auf das Verlesen des Beschlussprotokolls der 
1. Einwohnergemeindeversammlung vom 27. Juni 2023 zu verzichten und das 
Beschlussprotokoll gemäss Abdruck zu genehmigen. 
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2. Budget 2024 / Steuer- und Gebührensätze 

a) Festsetzung der Steuer- und Gebührensätze 2024 
 

 Gemeindesteuern Natürliche Personen 56   %   der Staatssteuer unverändert 
  Juristische Personen 50   %   der Staatssteuer " 
   50   %   der Staatssteuer " 
 Feuerwehrersatz- 9 % der Staatssteuer 
 abgabe Min. Fr. 100.--, Max. Fr. 400.--  unverändert 
 
 Vergütungszins 1.5 % für Vorauszahlungen ab 1.1.des StJ unverändert
 Verzugszins 3 % bei Zahlung nach dem 30.09. des StJ resp. unverändert 
  nach Fälligkeit der Forderung   
  (Dieser Verzugszins gilt auch für andere Forderungen) 
 
 Hundegebühr Hunde im Dorf 1. Hund Fr.  100.00 bisher Fr. 70.00 
   2. Hund Fr. 200.00 bisher Fr. 120.00 
  Hunde auf Nebenhöfen 1. Hund gratis  " 
   2. Hund Fr. 100.00 bisher Fr. 70.00 
  Für jeden weiteren Hund (Dorf + NH) Fr. 200.00 bisher Fr. 120.00 
  Einmalige Einschreibegebühr Fr. 30.00 " 
     
 Kehrichtsack   17 L bis     2.5 kg ½ Marke Fr. 1.35 unverändert 
 Kehrichtsack   35 L bis     5.0 kg 1 Marke Fr. 2.70 " 
 Kehrichtsack   60 L bis   10.0 kg 2 Marken Fr. 5.40 " 
 Kehrichtsack 110 L bis   15.0 kg 3 Marken Fr. 8.10 " 
 Container 600 L     Fr. 41.00 " 
 Container 800 L     Fr. 55.00 " 
 Sperrgut  bis   15.0 kg 3 Marken Fr. 8.10 " 
 Sperrgut  bis   30.0 kg 6 Marken Fr. 16.20 " 
  
 Grünabfuhr  
 Container 120 L/140L   Jahresvignette Fr. 80.00 unverändert 
 Container 240 L    Jahresvignette Fr.  150.00 " 
 Container 770 L    Jahresvignette Fr.  450.00 " 
    
 Wasserbezugsgebühr und Abwassergebühr 
 Wasserbezug  pro m3   Fr. 0.80 unverändert 
 Grundgebühr  pro Haushalt  Fr.  80.00 " 
   pro pro Haushalt mit Betrieb Fr. 80.00 " 
   pro Betrieb   Fr. 80.00 " 
 Wassermessermiete  pro Zähler   Fr. 20.00 " 
 Ablesen des Wasserzählers durch den Brunnmeister  Fr.  30.00 " 
 
 Abwassergebühr pro m3 Wasserbezug  Fr. 1.58 unverändert 
 Grundgebühr  pro Haushalt  Fr.  100.00 " 
   pro pro Haushalt mit Betrieb Fr. 100.00 " 
   pro Betrieb   Fr. 100.00 " 
 An die Kanalisation angeschlossene Gebäude: Fr. 260 pro Haushalt  " 
 (ohne Anschluss an die kommunale Wasserversorgung) 
 

 

 alle Gebühren exklusive Mehrwertsteuer 

 
 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Steuer- und Gebüh-
rensätze 2024 zu genehmigen. 
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b) Budget 2024 Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde 
 

Das Budget 2024 sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 216’907 vor (Vorjahr 
Aufwandüberschuss von CHF 254'827). Während sich das Budget beim Sach- 
und übrigen Betriebsaufwand praktisch auf Vorjahresniveau bewegt, ist ein deut-
licher Anstieg beim Personalaufwand zu verzeichnen. Während die Löhne des 
Verwaltungs- und Betriebspersonals insgesamt dem Vorjahr entsprechen, sind 
die Lohnkosten für die Lehrpersonen um knapp CHF 200'000 gestiegen. Dies ist 
zum einen auf den Teuerungsausgleich und den Erfahrungsstufenanstieg zurück-
zuführen, sowie zum anderen auf neue Lektionen, die gemäss Vorgabe des Kan-
tons angeboten werden müssen. 
 
Bisher wurde der Teuerungsausgleich jeweils lediglich dem festangestellten Per-
sonal gewährt. Erstmals seit 2014 wurden nun auch die Entschädigungen für 
Funktionäre und Behördenmitglieder um rund 5%, sowie die Stundenlöhne je-
weils um CHF 3.00 erhöht. Die daraus resultierenden Mehrkosten bewegen sich 
jedoch im tiefen fünfstelligen Bereich. 
 
Die Abschreibungen haben sich bedingt durch realisierte Projekte im Jahr 2023 
verdoppelt. Dazu gehört massgeblich das Projekt Aussensportanlagen Schule mit 
Parking sowie auch kleinere Projekte im Bereich der Wasserversorgung und Ka-
nalisation. Weiter sind in letzter Zeit die Zinsen wieder angestiegen. Deshalb sind 
die Verpflichtungskonten von Spezialfinanzierungen und Fonds zu verzinsen. Die-
se interne Verzinsung belastet die Erfolgsrechnung mit rund CHF 60'000 zusätz-
lich.  
 
Der budgetierte Fiskalertrag bewegt sich auf dem Niveau des Rechnungsab-
schlusses 2022. Wir rechnen im Vergleich zum Vorjahresbudget mit höheren 
Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen, basierend auf den Steuererträ-
gen des Rechnungsjahres 2022 und den Steuerertragsprognosen des BAK. Als 
Folge der höher erwarteten Steuererträge fällt hingegen der erwartete Finanz-
ausgleich um CHF 200'000 deutlich tiefer aus. 
 
Abweichungen von über 10 % und mindestens Fr. 5‘000 gegenüber dem Vorjah-
resbudget werden gemäss den Vorschriften von HRM2 detailliert im Budget er-
läutert. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 zu ge-
nehmigen. 
 
 
c) Budget 2024 Investitionen Einwohnergemeinde 
 

Die Investitionsrechnung enthält neben einzelnen kleineren Budgetkrediten eini-
ge noch nicht beschlossene Kredite. Wir rechnen mit CHF 1.207 Mio. Nettoinves-
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titionen. Für den Bau der Aussensportanlagen Schule sind im 2024 noch Restkos-
ten über CHF 200'000 (Kreditgenehmigung SV 25.11.2021) zu erwarten. Um die 
Parkplatznutzung des überdeckten Parkings auf Parz. 2180 in Zukunft zu regeln, 
wird für CHF 60'000 zusätzlich eine Barriere mit Bezahlsystem eingebaut. Auf-
grund einer Sanierungsverfügung muss der Rauchgasfilter der Schnitzelheizung 
in der MZH für CHF 72'000 ersetzt werden. Infolge Mieterwechsel wird die in die 
Jahre gekommene 2.5 Zimmerwohnung im Gemeindehaus umfassend saniert, 
was mit CHF 85'000 in der Investitionsrechnung veranschlagt ist. Weiter ist vor-
gesehen den Mulcher des Werkhofs für CHF 55'000 zu ersetzen. Im Rahmen des 
Budgets kann ebenfalls die Sanierung der Wasserleitung Hohli Gass (Liegen-
schaft 4 und 10) für CHF 80'000 beschlossen werden. Weiter sind im kommen-
den Rechnungsjahr folgende Investitionen im Bereich Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung vorgesehen, die jeweils einer Sondervorlage bedürfen: 
- Umlegung Dürmetweg / Vordere Grossmatt / Raimattgasse 
- Neue Steuerung PW Hofmatt  
Ebenfalls wird die Erschliessung Chübelmatt erneut mit insgesamt CHF 400'000 
veranschlagt, da dieses Projekt wie in den Jahren zuvor auch im Jahr 2023 noch 
nicht zur Ausführung gelangte. 
 
Aufgrund der andauernden Bautätigkeit wird mit Einnahmen von Total 
Fr. 140‘000 bei den Wasser- und Abwasseranschlussgebühren gerechnet.  
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Investitionsrech-
nung 2024 zu genehmigen. 
 
 
d) Kenntnisnahme Finanzkennzahlen und Investitionsprogramm 

2024 - 2028 
     (zur Kenntnis) 
 

 
3. Genehmigung des Reglements über die Feuerungskontrolle 
 

Gemäss § 10bis VFkG müssen die jetzigen kommunalen Öl- und Gasfeuerungsreg-
lemente bis spätestens 30. Juni 2024 angepasst werden. Der Gemeinderat Dieg-
ten hat deshalb das Reglement über die Feuerungskontrolle anhand des zur Ver-
fügung gestellten Musterreglements erstellt und an der Sitzung vom 
18. September 2023 zur Vorprüfung ans Lufthygieneamt verabschiedet. 
 
Gemäss Rückmeldung entspricht das erstellte Reglement den kantonalen Vorga-
ben. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Reglement über die 
Feuerungskontrolle zu genehmigen. 
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4. Wasserleitungsersatz Rischmattweg 
Kreditantrag in der Höhe von 415’000 
Die Wasserleitung im Rischmattweg besteht aus einer alten, bruchanfälligen Guss-
leitung DN 100. Auf dem gesamten Abschnitt sind drei Hydranten angeschlossen, 
30 Hausanschlüsse werden ab der Hauptleitung versorgt. Die Wasserleitung wird 
auf eine Länge von ca. 230m, Einmüdungsbereich Bennwilerstrasse bis Einlenker 
Hauptstrasse ersetzt.  
 
Die Belagsoberfläche im Rischmattweg weist von früheren Aufbrüchen und Werklei-
tungsbauten, sehr viele Belagsreparaturen auf. Der Belag soll deshalb im Zuge des 
Wasserleitungsersatzes ebenfalls teilweise erneuert werden. Gemäss Bericht der 
Belagsbeprobung wird aufgezeigt, dass die verbauten Materialien unverschmutzt 
sind. 

 
Die Kosten setzten sich wie folgt zusammen: 
 

Ersatz Wasserleitung 

- Tiefbauarbeiten CHF 82’480  

- Sanitärarbeiten CHF 148’075  

- Verschiedenes CHF 13’500  

- Honorare CHF 25’605  

- Reserve CHF 15’340 CHF 285’000 

Strassenbau 

- Tiefbauarbeiten CHF 75’925  

- Verschiedenes CHF 33’600  

- Honorare CHF 12’770  

- Reserve CHF 7’705 CHF 150’000 

   

Total  CHF 415’000 

 
Die Bauarbeiten sollen im Frühling 2024 stattfinden. Es wird mit einer Bauzeit von 
ca. drei Monaten gerechnet. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Kredit in der Höhe 
von CHF 435’000 für den Wasserleitungsersatz sowie die Instandstellung der Be-
lagsoberfläche im Rischmattweg zuzustimmen. 

 

 
5. Festsetzen der Anschlussgebühren Wasser und Abwasser für das ge-

deckte Parking auf Parz. 2180 
 

Mit Schreiben vom 7. November 2023 stellt die Baukommission Aussensportanla-
gen, Kinderspielplatz und gedeckte Parkplätze zuhanden der Gemeindeversamm-
lung den Antrag auf die beiden Anschlussgebühren Wasser und Abwasser für das 
neu erstellte Parking auf der Parz. 2180 zu verzichten. Begründet wird der Antrag 
damit, dass es sich bei dem neu erstellten Bau um eine gemeindeeigene, unbe-
heizte offene Anlage handelt. Die Baukommission ist der Auffassung, dass eine 
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Umlagerung von flüssigen Mitteln der Gemeinde Diegten in zwei zweckgebundene 
Kassen nicht sinnvoll ist. 
 
Die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Anschlussgebühren ist in den 
Anhängen zum Wasser- bzw. Abwasserreglement der Gemeinde Diegten festge-
legt. Die Festsetzung des Gebührensatzes fällt in die Befugnisse der Gemeinde-
versammlung. 
 
Die Anschlussgebühren werden aufgrund des indexierten Brandversicherungswer-
tes der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung errechnet. Diese betragen für 
Neubauten innerhalb Baugebiet sowohl für das Wasser wie auch Abwasser je 3% 
des indexierten Brandversicherungswertes. 
 
In die Schätzung werden die effektiven Arbeiten des Gebäudes sowie die Kosten 
für die Baubewilligung miteinbezogen. Zu den angerechneten Kosten gehören die 
Betonkonstruktion, die Aushubarbeiten, die Elektriker- und Sanitärarbeiten, die 
Honorare sowie die Randabschlussarbeiten (inkl. MwSt.). Gemäss überschlags-
mässigen Prognosen betragen die Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser 
mit dem aktuell gültigen Satz von 3% gerechnet somit je rund CHF 80'000. 
 
Sowohl die Wasserversorgung wie auch das Kanalisationswesen der Gemeinde 
wird im Rechnungswesen als Spezialfinanzierung geführt, die mittelfristig ausge-
glichen gestaltet werden muss. Neben den jährlichen Gebühren decken die An-
schlussgebühren die Kosten der Gemeinde für Planung, Bau, Betrieb, Instandhal-
tung und Ersatz der Anlagen der Wasserversorgung bzw. des Kanalisationswe-
sens, sowie auch die Kosten für die Wasserbeschaffung. 
 
a) Antrag der Baukommission Aussensportanlagen, Kinderspielplatz 

und gedeckte Parkplätze um Erlass der Anschlussgebühren 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Antrag der Baukom-
mission um Erlass der Anschlussgebühren für das gedeckte Parking abzulehnen und 
empfiehlt stattdessen den Gegenvorschlag des Gemeinderates zur Annahme. 

 
 
b) Gegenantrag des Gemeinderates um Reduktion des jeweiligen An-

satzes von 3% auf 1.5% 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Ansatz für die Berech-
nung der Anschlussgebühren Wasser und Abwasser für das gedeckte Parking von 
jeweils 3% auf 1.5% zu reduzieren. 
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6. Vernehmlassung Entwurf des Reglements über das nächtliche Dau-
erparkieren auf öffentlichen Strassen 
Wie an der letzten Gemeindeversammlung informiert, hat der Gemeinderat nun ei-
nen Entwurf für das neue Reglement über das nächtliche Dauerparkieren auf öffent-
lichen Strassen erstellt. Im Sinne einer Mitwirkung soll den Einwohnerinnen und Ein-
wohner an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2023 die Möglichkeit ge-
währt werden, Ideen und Ergänzungen zum Reglement anzubringen.  
 

Der Entwurf des Reglements kann auf der Homepage eingesehen oder auch am 
Schalter verlangt werden. 
 
Die Inputs und Rückmeldungen sollen aufgenommen, ausgewertet und wo möglich 
ins neue Reglement aufgenommen werden. 
 
Das Reglement soll dann nach Einarbeitung der Rückmeldungen in die Vorprüfung 
an den Kanton eingereicht und an einer der nächsten Gemeindeversammlung zur 
Genehmigung vorgelegt werden. An dieser Gemeindeversammlung wird kein Be-
schluss gefasst. 

 

 
7. Verabschiedung 
Jacqueline Schnidrig wurde am 18. Mai 2014 als Gemeinderätin gewählt. Aus persönli-
chen Gründen hat sie den Rücktritt per 30. Juni 2023 bekannt gegeben. Sie amtete 9 
Jahre als Gemeinderätin und hat sich für die ihr zugeteilten breitgefächerten Aufga-
bengebieten sehr eingesetzt und auch vergessen gegangene Bräuche wie z.B. den 
Kunst- und Kulturpreis wieder aufleben lassen. 
 
Der Gemeinderat bedankt sich für das grosse Engagement. 

 

 
8. Diverses 
 
 

 
 

Detaillierte Unterlagen zum Budget 2024 finden Sie auf der Homepage der Ge-
meinde Diegten (www.diegten.ch) unter dem Stichwort Gemeindeversammlung 
30.11.2023. Sie können die Unterlagen zum Budget sowie auch zu den weiteren 
Traktanden nach telefonischer Voranmeldung während den Öffnungszeiten am 
Schalter der Gemeindeverwaltung einsehen. Die Unterlagen zum Budget 2024 
können Sie auch abholen oder bestellen. Zu Gunsten einer speditiven Behand-
lung des Budgets beantworten Ihnen der Gemeindepräsident oder die Finanz-
verwalterin spezifische und detaillierte Fragen zum Budget gerne vorgängig. 

http://www.diegten.ch/
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